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Wieder ein Lockdown ...
Kompetente Antworten auf dringliche Fragen der Arbeitnehmer:innen

Was bedeutet der Lockdown
arbeitsrechtlich?

Beim Betreten von Betriebsstätten (wie
auch Ordinationen) ist darauf zu ach
ten, dass zwischen Personen, die nicht
im gemeinsamen Haushalt leben, ein
Abstand von mindestens zwei Metern
eingehalten wird bzw. werden kann.
Am Arbeitsplatz ist ein 3G-Nachweis
zu erbringen.
Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht,
sofern andere Maßnahmen nicht aus
reichen. So weit, so bekannt ...

Was, wenn ich einer gesund
heitlichen Risikogruppe ange
höre?
Legt eine Angestellte ihrem Dienstgeber
ein COVID-I9-Risikoattest vor, hat sie
Anspruch auf Freistellung von der Ar
beitsleistung und Fortzahlung des Ent
gelts, mit folgenden Ausnahmen:

Die betroffene Person kann im Home
office arbeiten.
In der Arbeitsstätte kann durch geeig
nete Maßnahmen die Ansteckung mit
SARS-CoV-2 mit größtmöglicher Si
cherheit ausgeschlossen werden.

Wie sieht es mit Betreuungs
pflichten von Kindern aus?
Wie die Medien berichten, wird die Re
gierung die Sonderbetreuungszeit bis
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31.3.2022 verlängern. Von 1.1.2022 bis
31.3.2022 werden Eltern weitere drei
Wochen Sonderbetreuungszeit zur Ver
fügung stehen. Es soll rückwirkend mit
22. 11.2021 auch dann Sonderbetreu
ungszeit vereinbart werden können,
wenn die Schulen zwar offen sind, aber
Eltern ihre Kinder wegen des Lock
downs lieber daheim betreuen wollen.
Einen Rechtsanspruch darauf soll es
allerdings nicht geben. Der besteht nur,
wenn Schulen behördlich geschlossen
sind und keine alternative Betreuungs
möglichkeit zur Verfügung steht oder
wenn sich das Kind in Quarantäne be
findet. ACHTUNG: Es handelt sich
hierbei um eine Ankündigung. Die ge
setzliche Regelung liegt zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses noch nicht vor.
Wegen der Zusage des Arbeitsminis
ters, dass diese Regelung rückwirkend
getroffen werden wird, könnten Ar
beitgeber und Arbeitnehmer trotzdem
schon heute Sonderbetreuungszeit ver
einbaren, wenn die Schule zwar offen
ist, aber das Kind daheim betreut wird.
Für Schwangere wird der Freistellungs
anspruch in unserem Bereich um weite
re drei Monate, also bis zum Ablauf des
31.3.2022. verlängert.

Wie steht die Gewerkschaft
GPA zu diesen Entwicklungen?
Als Gewerkschaften stehen wir seit
Beginn der Pandemie auf der Seite der

Beschäftigten. Wir haben mit der Kurz
arbeit hunderttausende Jobs gerettet, in
einigen Bereichen Prämien für die au
ßergewöhnlichen Belastungen erwirkt
(für Arztangestellte leider nur in Ober
österreich) und mit Kollektivverträgen
eine Pause von der Maske erreicht.
Leider haben die Ärztekammern von
Kärnten, Oberösterreich und Tirol die
ser Regelung nicht zugestimmt. Darü
ber hinaus ist es uns gelungen, die Son
derbetreuungszeit zu verlängern, was
viele berufstätige Eltern sehr entlastet.
Seit Beginn dieser Krise waren die Be
schäftigten in Österreich immer wieder
vor große Herausforderungen gestellt.
Nun ist die Pandemie leider immer
noch nicht zu Ende. Vielmehr erleben
wir bereits wieder, dass Operationen
verschoben werden müssen, weil die
lntensivbetten für Corona-Patienten
gebraucht werden. Wir sind uns sicher
einig, dass wir alle möglichst schnell ein
Ende dieser Situation erleben möch
ten. Dazu ist es notwendig, die Zahl
der Hospitalisierungen zu senken. Epi
clemiologen sind sich einig, class eine
möglichst hohe Durchimpfungsrate der
Schlüssel zum Sieg über das Virus ist.
Daher begrüßen wir das Impfangebot
und sprechen uns für die Impfung aus.

Schlusspunkt: Das Jahresende ist ein
guter Zeitpunkt, um Positionen zu
überdenken und Wertschätzung auszu
drücken. Wir appellieren an die Ärzte
in der Steiermark: Ihre Angestellten
leisten jeden Tag alles Nötige, damit sie
ihre Arbeit gut erbringen können. Ver
weigern Sie ihnen nicht länger Gehalts
erhöhungen. Schließen Sie den Kollek
tivvertrag ab. <

Mehr dazu unter petition.gpa.at
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